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Planzelchenerklaru ng 7. Wasserflichen und Flichen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Praambel
. ) ) Regelung des Wasserabflusses Abwaaun
Gemal  Planzeichenverordnung  1990) und der Baunutzungsverordnung  i. d. F. den (g5 Abs.2 Nr.7 und Abs. 4 BauGB) Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 5 Baugesetzbuches (BauGB) iV.m. § 5 Abs. 7 KV M-V hat die £owagung )
Bekanntmachung vom 23.01.1990 Gemeindevertretung Wusterhusen die 4. Anderung des Flachennutzungsplanes, bestehend aus Planzeichnung 1. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Anregungen der Biirger sowie die Stellungnahmen der Amt Franzburg-Richtenberg
und den erklarenden textlichen Darstellungen, beschlossen. Trager offentlicher Belange am ..................... gepriift. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. .
1. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 1 Abs. 1 . FlaChennutzungSplan
BauGB) Wasserflachen . ]
Verfahrensvermerke Gemeinde Glewitz
Wohnbauflachen Dorfgebiete . . Feststellungsbeschluss
FlieRgewasser offen
W (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO) - (§ 5 BauNVvO) - enge Aufstellungsbeschl
ursteflungsbeschiuss 8. Der Flachennutzungsplan wurde am .................... von der Gemeindevertretung beschlossen. Die
i 3 Begrindung zum Flachennutzungsplan wurde mit Beschluss vom ........................ ebilligt.
Gemischte Bauflache Dérfliche Wohngebiete - FlieBgewasser verrohrt 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 14.05.2024. Die ortsibliche 9 9 gsp 9 g
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO) (§ 5a BauNVvO) Bekanntmachung erfolgte am 16.08.2024 durch Verbﬁentlichung_ im Internet auf den Internetseiten d_es
Amtes Franzburg-Richtenberg unter https://www.amt-franzburg-richtenberg.de/ und am 16.08.2024 im
_ . 8. Flachen fiir die Landwirtschaft und Wald Mitteilungsblatt des Amtes Franzburg-Richtenberg. Glewitz, den Der Biirgermeister
G Gewerbliche Bauflachen (§5 Abs. 2 Nr.9 und Abs. 4 BauGB)
(§ 1Abs.1 Nr.3 BauNVO)
- Dauergriinland R dnerische Stell h Genehmigung
aumordnerische Stellungnahme
2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen des d 9. Die Genehmi de durch den Landkreis V Ri E ntwu rf
& ; ; ; " i ; . Die Genehmigung wurde durch den Landkreis Vorpommern-Rigen vom ...........ccccocceeevieenne
Sffentlichen und privaten Bereichs, Fiéchen flir den Gemelnbedarf Die Planungsanzeige gema3 LPIG erfolgte am........... AZo o e A it
Flachen fir die Landwirtschaft e eeeee e e e e a—eeeaa—eeeaaa—eeeaanreaeeaaaeaean erteilt. M 1 . 1 000
Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen
n Sozialen Zwecken dienende Gebaude und Einrichtungen . . Frihzeitige Birgerbeteiligung Glewitz, den Der Blrgermeister
Flachen fur Wald
2. Die frihzeitige Burgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB istam ...................... durchgefuhrt worden.
F Feuerwehr
9. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Bekanntmachun
- riachen irden tberortiichen Verkehr tnd dle ortlichen Rauplverkenrsztge . . . . i i . ) 10. Die Genehmigung wurde im Mitteilungsblatt des Amtes Franzburg-Richtenberg........................ ortsublich
L Vorschlage von Flachen fir Mafnahmen zum Schutz, zur Pflege und | 3- Die von der Planung berihrten Trager offentlicher Belange sind mit Schreiben vom .................... zur Abgabe bekanntgemacht. Der Flachennutzungsplan Gemeinde Glewitz kann auf Dauer im Amt
Innerdrtliche Hauptverkehrstralte D Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ( § 5 Abs. 2 Nr. 10 und von Stellungnahmen aufgefordert worden. Franzburg-Richtenberg, Bauamt, wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen und iber den Inhalt
Ortliche Hauptverkehrstraen Abs. 4 BauGB) Auskunft erhalten werden.
l Hauptradwegeroute [@l Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Offentliche Auslegung
Natuschutzgebiet ( § 5 Abs. 4 BauGB) Brefwisch
Trevete! 4. Die Gemeindevertretung hat am den Entwurf des Flachennutzungsplanes mit der Begriindung beschlossen Glewitz, den Der Biirgermeister , N/ -
) ) o » L . und zur Auslegung bestimmt. Neu'y \ - f
4. Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung Europaisches Vogelschutzgebiet mit Bezeichnung fe) S '- s 1L ahnion Y S
sowie fiir Ablagerungen ( § 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4 BauGB) Mootito . Trabolial mi ) . . o ) S ‘. .~ - A —— lm
Seitentalern und Feldmark 5. Der Entwurf des Flachennutzungsplans Gemeinde Glewitz sowie die Begrindung und umweltrelevante NEZ T s N I N
Flichen fiir V Ent | Stellungnahmen wurden wurden am ................... auf den Internetseiten des Amtes Franzburg-Richtenberg — \ /g ‘ Wy
achen fur ver- u. Entsorgungsaniagen <K> Kompensationmanahmen Naturdenkmale unter https://www.amt-franzburg-richtenberg.de/ veréffentlicht und haben in der Zeit vom ................. bis zum ] e >, s - Medrow . _*
_ L KO wahrend folgender Zeiten: : ‘ ) , - =L N— 1
Zweckbestimmung: - ‘. AR £\ miz | v
. 10. Regelungen fiir die Stadterhaltung und fiir den Denkmalschutz Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, \ b
O Wasser/ Regenwasserableitung (§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 6, § 172 Abs. 1 BauGB) Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, olksdorf - Noss@ndorf ~
@ Abwasser Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz unterliegen Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
@ .. (§ 5 Abs. 4 BauGB)
Léschwasser
@ Baudenkmale gem § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich ausgelegen.
— > — Hauptver- und Entsorgungsleitung o ;,;“ﬂ R
rsten . — A\ J
TW/ SW Trinkwasser/ Schmutzwasser Bodendenkmale > ™ }\
Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, das Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann K ert(:ewnb}illd © Hanse- und Universitatssta
. gres schriftich oder zur Nachricht beigebracht werden koénnen, ist auf der Internetprdsenz des Amtes |na )
6. Griinflachen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB) Franzburg-Richtenberg und als Aushang am ............ccccce..... verdffentlicht worden. | © OpenStr(ietMap (ODM%MY . - — Y
11. Sonstige Planzeichen =
Allgem. Griinflachen, Hausgarten .
) . . . . Planverfasser: a IPO Freiraum und Umwelt GmbH
E Geltungsbereich E Bauleitplanung Beteiligung Trager offentlicher Belange INGENIEURPLANUNG&ORGANISATION
+ + ) Stand: Januar 2026 Storchenwiese 7 « 17489 Greifswald
+ Friedhof 6. Die Trager offentlicher Belange wurden mit Anschreiben vom ..................... formlich beteiligt. i. A. IPO Unternehmensgruppe GmbH
Q Sportplatz ® Standorte von Altlasten, - .
Gebéaude Bestand Altlastenverdachtsflachen und Altstandorten Beauftragung: M KG ?(AK? Erojekt Grgi)HB 15
railshausener Stralle
e 00 Baumreihen/ Allee/ lineare Gehdlze - Bestand —y 74575 Schrozberg
PROJEKT GMBH
Baumreihen/ Allee/ lineare Geholze - MalRnahmenvorschla
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	Pläne und Ansichten
	FNP_aktuell


